
Der'- Beschluss ist im Amtsblaft zu *veröffentlichen und in 
die Sammlung der.~atsbeschlÜsse aufzunehmen. - 

Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. . 

I Zug, 6 .  November 1990 

DER GROSSE GE3EINDERAT VON ZUG 

Der Präsident: Der Stadtschreiber: 


